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Die verschiedenen Dienststellen des Kantons Wallis stellen den Gemeinden diverse Musterreglemente zur 

Verfügung. 

 

Leider hat sich in der Vergangenheit des öftern gezeigt, dass diese Musterreglemente teils bereits bei 

Vorprüfungen zu Reglementsentwürfen nicht standhalten und Korrekturen seitens der Dienststellen an die 

Gemeinden gefordert werden. 

 

So hat beispielsweise eine Oberwalliser Gemeinde das Musterreglement zum Abwasser ohne Änderung der 

zuständigen kantonalen Dienststelle zur Vorprüfung zugestellt, worauf diese mehrere Korrekurvorschläge 

eingebracht hat.

 

 

Schlussfolgerung

Der Staatsrat wird aufgefordert, die jeweiligen Musterreglemente so zu verfassen und regelmässig zu 

aktualisieren, dass sich die Gemeinden darauf verlassen können. Werden die Musterreglemente von den 

Gemeinden ohne Änderungen übernommen, so darf es keine Änderungsvorschläge mehr der involvierten 

Dienststellen geben. Der Homologationsprozess kann dadurch nach der Genehmigung durch die 

Urversammlung im Eilverfahren ausgeführt werden.
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